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Geltungsbereich 
Nachstehende Bedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern, 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder einem öffentlich 
rechtlichen Sondervermögen. 
 

I. Anwendung 
1. Aufträge werden erst durch unsere Auftragsbestätigung verbindlich. 
Änderungen und Ergänzungen sollen in Textform erfolgen. Unsere 
Angebote sind freibleibend, soweit sie nicht als Festangebote bezeichnet 
sind. 
2. Diese Bedingungen gelten bei ständigen Geschäftsbeziehungen auch für  
künftige Geschäfte, bei denen nicht ausdrücklich auf sie Bezug genommen 
ist, sofern sie dem Besteller bei einem früher von uns bestätigtem Auftrag 
zugegangen sind. 
3. Geschäftsbedingungen des Bestellers gelten nicht, es sei denn, dass sie 
von uns ausdrücklich anerkannt werden. 
4. Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein oder werden, so werden 
die übrigen Bedingungen hiervon nicht berührt. 
 

II. Preise 
1. Die Preise gelten im Zweifel ab Werk ausschließlich Fracht, Zoll, 
Einfuhrnebenabgaben und Verpackung zuzüglich Mehrwertsteuer in 
gesetzlicher Höhe. 
2. Ändern sich nach Abgabe des Angebotes oder nach Auftragsbestätigung 
bis zur Lieferung die maßgebenden Kostenfaktoren wesentlich, werden sich 
Lieferer und Besteller über eine Anpassung der Preise verständigen. 
 

III. Liefer- und Abnahmepflicht 
1. Lieferfristen beginnen nach Eingang aller für die Ausführung des 
Auftrages erforderlichen Unterlagen. Mit Meldung der Versandbereitschaft 
gilt die Lieferfrist als eingehalten, wenn sich die Versendung ohne 
Verschulden des Lieferers verzögert oder unmöglich ist. 
2. Wird eine vereinbarte Lieferfrist infolge unseres eigenen Verschuldens 
nicht eingehalten, so ist, falls wir nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich 
gehandelt haben, der Besteller unter Ausschluss weiterer Ansprüche nach 
einer angemessenen Nachfrist berechtigt, eine Verzugsentschädigung zu 
fordern oder vom Vertrag zurückzutreten. Die Verzugsentschädigung ist auf 
höchstens 5 % desjenigen Teils der Lieferung begrenzt, der nicht 
vertragsgemäß erfolgt ist. Ein Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn sich der 
Besteller selbst in Annahmeverzug befindet. Dem Besteller bleibt der 
Nachweis eines höheren Schadens vorbehalten.  
3. Angemessene Teillieferungen sowie zumutbare Abweichungen von den 
Bestellmengen bis zu plus/minus 10 % sind zulässig, bei Aufträgen unter 
1000 kg bis zu plus/minus 20 %.  
4. Ereignisse höherer Gewalt berechtigen uns, die Lieferung um die Dauer 
der Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben, 
oder wegen des noch nicht erfüllten Teiles vom Vertrag ganz oder teilweise 
zurückzutreten. Der höheren Gewalt stehen Streik, Aussperrung oder 
unvorhersehbare, unvermeidbare Umstände, z. B. Betriebsstörungen, 
gleich, die uns die rechtzeitige Lieferung trotz zumutbarer Anstrengungen 
unmöglich machen; den Nachweis darüber haben wir zu führen. Dies gilt 
auch, wenn die vorgenannten Behinderungen während eines Verzuges 
oder bei einem Unterlieferanten eintreten. Wir werden den Besteller 
unverzüglich benachrichtigen, wenn ein Fall höherer Gewalt eintritt. Wir 
versuchen, die Beeinträchtigungen des Bestellers so gering wie möglich zu 
halten. 
 
IV. Verpackung, Versand, Gefahrenübergang und 
Annahmeverzug 
1. Sofern nicht anders vereinbart, wählen wir Verpackung, Versandart und 
Versandweg. 
2. Die Gefahr geht auch bei frachtfreier Lieferung mit dem Verlassen des 
Lieferwerkes auf den Besteller über. Bei vom Besteller zu vertretenden 
Verzögerungen der Absendung geht die Gefahr bereits mit der Mitteilung 
der Versandbereitschaft über. 
3. Auf schriftliches Verlangen des Bestellers wird die Ware auf seine 
Kosten gegen von ihm zu bezeichnende Risiken versichert. 
4. Erfolgt die Lieferung in Leihverpackung, ist diese vom Besteller zu 
sammeln und in angemessener Zeit (max. 2 Monate ab Versanddatum) 
sauber und frachtfrei zurückzuliefern, sofern nicht Abweichendes vereinbart 
ist. Der Besteller haftet für von ihm zu vertretende Verluste oder Schäden 
an den überlassenen Gegenständen.  
 

V. Eigentumsvorbehalt 
Die Lieferungen bleiben unser Eigentum bis zur Erfüllung sämtlicher uns 
gegen den Besteller zustehender Ansprüche.  
 

VI. Mängelhaftung 
1. Maßgebend für Qualität und Ausführung der Erzeugnisse sind die 
Ausfallmuster, welche dem Besteller auf Wunsch vom Lieferer zur Prüfung 
vorgelegt werden. Der Hinweis auf technische Normen dient der 
Leistungsbeschreibung und ist nicht als Beschaffenheitsgarantie 
auszulegen. 
2. Wenn wir den Besteller außerhalb unserer Vertragsleistung beraten 
haben, haften wir für die Funktionsfähigkeit und die Eignung des 
Liefergegenstandes nur bei ausdrücklicher vorheriger Zusicherung. 
3. Mängelrügen sind unverzüglich schriftlich geltend zu machen. Bei 
versteckten Mängeln ist die Rüge unverzüglich nach Feststellung zu 
erheben. In beiden Fällen verjähren, soweit nichts anderes vereinbart, alle  

 
Mängelansprüche zwölf Monate nach Gefahrenübergang. Soweit das 
Gesetz gem. § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB, 479 Abs. 1 BGB und § 634a Abs. 1 
Nr. 2 BGB längere Fristen zwingend vorschreibt, gelten diese. 
4. Bei begründeter Mängelrüge - wobei die vom Besteller schriftlich 
freigegebenen Ausfallmuster die zu erwartende Qualität und Ausführung 
bestimmen – sind wir zur Nacherfüllung verpflichtet. Kommen wir dieser 
Verpflichtung nicht innerhalb angemessener Frist nach oder schlägt eine 
Nachbesserung trotz wiederholten Versuchs fehl, ist der Besteller 
berechtigt, den Kaufpreis zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten. 
Weitergehende Ansprüche, insbesondere Aufwendungsersatz- oder 
Schadensersatzansprüche wegen Mangel- oder Mangelfolgeschäden, 
bestehen nur im Rahmen der Regelungen zu VII. Ersetzte Teile sind auf 
unser Verlangen unfrei zurückzusenden. 
5. Eigenmächtiges Nacharbeiten und unsachgemäße Behandlung haben 
den Verlust aller Mängelansprüche zur Folge. Nur zur Abwehr 
unverhältnismäßig großer Schäden oder bei Verzug der Mängelbeseitigung 
durch uns ist der Besteller berechtigt, nach vorheriger Verständigung mit 
uns nachzubessern und dafür Ersatz der angemessenen Kosten zu 
verlangen.  
6. Verschleiß oder Abnutzung durch vertragsgemäßen Gebrauch zieht 
keine Mängelansprüche nach sich. 
7. Rückgriffsansprüche gem. §§ 478, 479 BGB bestehen nur, sofern die 
Inanspruchnahme durch den Verbraucher berechtigt war und nur im 
gesetzlichen Umfang, nicht dagegen für nicht mit uns abgestimmte 
Kulanzregelungen und setzen die Beachtung eigener Pflichten des 
Rückgriffsberechtigten, insbesondere die Beachtung der 
Rügeobliegenheiten, voraus. 
 

VII. Allgemeine Haftungsbeschränkungen 
In allen Fällen, in denen wir abweichend von den vorstehenden 
Bedingungen auf Grund vertraglicher oder gesetzlicher 
Anspruchsgrundlagen zum Schadens- oder Aufwendungsersatz verpflichtet 
sind, haften wir nur, soweit uns, unseren leitenden Angestellten oder 
Erfüllungsgehilfen Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit, oder eine Verletzung von 
Leben, Körper oder Gesundheit zur Last fällt. Unberührt bleibt die 
verschuldensunabhängige Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz sowie 
die Haftung für die Erfüllung einer Beschaffenheitsgarantie. 
Unberührt bleibt auch die Haftung für die schuldhafte Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten; die Haftung ist insoweit jedoch außer in den 
Fällen des S. 1 auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden 
beschränkt. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist 
mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden. 
 

VIII. Zahlungsbedingungen 
1. Sämtliche Zahlungen sind in € (EURO) ausschließlich an uns zu leisten. 
2. Falls nicht anders vereinbart, ist der Kaufpreis für Lieferungen oder 
sonstige Leistungen zahlbar mit 2 % Skonto innerhalb 14 Tagen sowie 
ohne Abzug innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum. Eine 
Skontogewährung hat den Ausgleich aller früher fälligen, unstrittigen 
Rechnungen zur Voraussetzung. Für eventuelle Zahlungen mit Wechsel 
wird kein Skonto gewährt. 
3. Bei Überschreitung des vereinbarten Zahlungstermins werden Zinsen in 
Höhe des gesetzlichen Zinssatzes von 8 Prozentpunkten über dem 
jeweiligen Basiszinssatz der EZB berechnet, sofern wir nicht einen höheren 
Schaden nachweisen. Dem Besteller bleibt der Nachweis eines niedrigeren 
Schadens vorbehalten. 
4. Die Ablehnung von Schecks oder Wechseln bleibt vorbehalten. Schecks 
und rediskontfähige Wechsel werden nur erfüllungshalber angenommen, 
sämtliche damit verbundenen Kosten gehen zu Lasten des Bestellers. 
5. Der Besteller kann nur aufrechnen oder ein Zurückbehaltungsrecht 
geltend machen, wenn seine Forderungen unbestritten oder rechtskräftig 
festgestellt sind. 
6. Die nachhaltige Nichteinhaltung von Zahlungsbedingungen oder 
Umstände, welche ernste Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Bestellers 
begründen, haben die sofortige Fälligkeit aller unserer Forderungen zur 
Folge. Darüber hinaus sind wir in diesem Fall berechtigt, für noch 
offenstehende Lieferungen Vorauszahlungen zu verlangen sowie nach 
erfolglosem Ablauf einer angemessenen Frist vom Vertrag zurückzutreten. 
 
IX. Formen (Werkzeuge) 
Hier gelten unsere Zusatzbedingungen, die dem Besteller mit der 
Auftragsbestätigung zugestellt werden.  
 

X. Materialbeistellungen 
Hier gelten unsere Zusatzbedingungen, die dem Besteller mit der 
Auftragsbestätigung zugestellt werden 
 
XI. Gewerbliche Schutzrechte, Zeichnungen und Muster 

Hier gelten unsere Zusatzbedingungen, die dem Besteller mit der 
Auftragsbestätigung zugestellt werden. 
 

XII. Erfüllungsort und Gerichtsstand 
1. Erfüllungsort ist der Ort des Lieferwerkes. 
2. Gerichtsstand ist das für Ulm zuständige Gericht.  

3. Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Die Anwendung des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 11. April 1980 über Verträge 
über den nationalen Warenkauf (BGBl 1989 S. 586) für die Bundesrepublik 
Deutschland (BGBl 1990 S. 1477) ist ausgeschlossen 


